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Für Ingrid 





Vorwort 

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht die Frage nach dem An-
wendungsbereich der Eingriffskondiktion. Im Unterschied zu § 823 I BGB 
enthält § 812 I 1, 2. Alt. BGB keinen Rechtsgüterkatalog, der die Rechts-
positionen angibt, die durch die Vorschrift geschützt werden sollen. Soweit in 
der Rechtslehre dazu Kriterien entwickelt wurden, geschah dies (fast) aus-
schließlich unter Verwendung begrifflich-dogmatischer Kategorien und ohne 
Rückbezug auf die ökonomische Funktion, die die Eingriffskondiktion als 
Institut des bürgerlichen Vermögensrechts zu erfüllen hat. Ein Blick auf die 
gerichtliche Entscheidungspraxis zeigt, daß der Anwendungsschwerpunkt der 
Eingriffskondiktion heute nicht mehr bei den Fällen der Verletzung des Sach-
eigentums oder sonstiger sachenrechtlicher Berechtigungen liegt, sondern daß 
das Rechtsinstitut vor allem bei der unbefugten Inanspruchnahme von Imma-
terialgüterrechten und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eingesetzt wird. 
Bei diesen Rechten ist die Anwendbarkeit der Eingriffskondiktion mittlerweile 
unbestritten; die Fragestellung richtet sich hier darauf, wie die Grenzen des 
bereicherungsrechtlichen Schutzes zu bestimmen sind. 

Die Rechtsordnung enthält keinen ein für allemal festgelegten Kreis von 
absoluten subjektiven Rechten, die dem Rechtsinhaber die alleinige wirtschaft-
liche Verfügungs- und Nutzungsbefugnis unter Ausschluß aller anderen Rechts-
subjekte einräumt. Im Lauf der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
entstehen neue Arten von Gütern und neue Verwendungsarten von bereits 
vorhandenen Gütern. Für diese stellt sich im Rahmen der Rechtsordnung die 
Frage, ob sie durch die Eingriffskondiktion gegen unbefugte Nutzung zu 
schützen sind. Bei einer Reihe von Rechtspositionen, wie sie z.B. im Rahmen 
des sog. ergänzenden Leistungsschutzes nach § 1 UWG begründet sind, ist zu 
klären, ob sie einen Zuweisungsgehalt besitzen, der die Anwendung der Ein-
griffskondiktion rechtfertigt. Bei der Herausarbeitung der Kriterien, an die das 
Vorhandensein eines solchen Zuweisungsgehalts zu knüpfen ist, tritt das Span-
nungsverhältnis zwischen dem absoluten subjektiven Recht und der Wett-
bewerbsfreiheit als Problem hervor. Eine Lösung hat hier sowohl die Interes-
sen des Inhabers an einer umfassenden wirtschaftlichen Verwertung seines 
Ausschließlichkeitsrechts wie auch das Interesse von Nicht-Inhabern solcher 
Positionen an einer möglichst ungehinderten Betätigung ihrer Wettbewerbs-
freiheit angemessen zu berücksichtigen. Dieser Interessenkonflikt wird beson-
ders bei den Immaterialgüterrechten und den sonstigen Rechtspositionen des 
gewerblichen Rechtsschutzes deutlich. Die Arbeit versucht, unter Heranzie-
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hung der ökonomischen Analyse des Rechts einen Beitrag zum besseren Ver-
ständnis des Rechtsinstituts der Eingriffskondiktion und seinen Funktionen 
im Rahmen des bürgerlichen Vermögensrechts zu leisten. 

Die Untersuchung hat im Wintersemester 1999/2000 dem Fachbereich Rechts-
wissenschaft der Universität Hamburg als Habilitationsschrift vorgelegen. 
Schrifttum und Rechtsprechung befinden sich auf dem Stand von Mitte 1999. 
Spätere Judikatur und Literatur konnten nur noch vereinzelt in den Fußnoten 
berücksichtigt werden. 

Ich danke allen sehr herzlich, ohne deren Hilfe und Unterstützung die Ar-
beit nicht hätte geschrieben werden können. 

Mein tiefempfundener Dank gilt meinem akademischen Lehrer, Herrn Prof. 
Dr. Dr. h.c. Ernst-Joachim Mestmäcker. Er hat die Studie angeregt, sie über die 
Zeit der Entstehung mit Rat und Aufmunterung begleitet und schließlich das 
Erstgutachten im Habilitationsverfahren erstattet. Danken möchte ich auch 
Herrn Prof. Dr. Rainer Walz für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. 
Ebenso zügig hat Herr Prof. Dr. Thomas Bruha ein Drittgutachten für die 
venia Europarecht angefertigt, wofür ich ihm verbunden bin. 

Herzlich zu danken habe ich auch dem Hamburger Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht, dem ich seit vielen Jahren ange-
höre und das mir die wissenschaftliche Freiheit gegeben hat, die Arbeit zu 
schreiben. Besonders danken möchte ich meinen Freunden und Kollegen Heyo 
Berg, Hanno Merkt und Detlev Witt für ihre stete Gesprächsbereitschaft. 
Schließlich gilt mein herzlicher Dank Frau Eva Wirth, die die umfangreichen 
Schreibarbeiten unter großem Einsatz zuverlässig bewältigt und das Manu-
skript in eine druckfertige Form gebracht hat. Herr stud.iur. Roland Wiring hat 
mich tatkräftig bei der Erstellung des Registers unterstützt. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft hat mit einer großzügigen Druckkostenbeihilfe dazu 
beigetragen, daß die Arbeit veröffentlicht werden konnte. 

Last, but not least möchte ich an dieser Stelle vor allem meiner Frau Ingrid 
für ihre Bereitschaft danken, Teile der Arbeit zu lesen und mit mir zu diskutie-
ren. Darüberhinaus hat sie die Jahre des Habilitierens mit ihren Höhen und 
Tiefen mit mir durchgestanden, ohne je Zweifel daran erkennen zu lassen, daß 
dies alles ein gutes Ende finden würde. 

Hamburg, im November 2001 Reinhard Ellger 
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§ 1 Einleitung und Problemste l lung 

I. Probleme bei der Konkretisierung von Anwendungsbereich 
und Tatbestand der Eingriffskondiktion 

Wie kaum ein anderes Rechtsgebiet ist das Bereicherungsrecht durch Un-
klarheiten und Theorienstreit gekennzeichnet. Dieser Befund trifft nicht nur 
für die Grundlagen dieses Bereiches zu; auch bei den Einzelheiten von Tatbe-
stand und Rechtsfolgen der Kondiktionen steht kaum eine Frage außer Streit. 

Der Diskussionsstand in der juristischen Literatur läßt eine Konzentration 
auf die Fragen der Leistungskondiktion erkennen. Die schier unüberschaubare 
Menge an literarischen Stellungnahmen zu den Problemen der Rückabwick-
lung fehlgeschlagener Leistungen bestätigt dies. Auch in der höchstrichterli-
chen Judikatur ist ein deutliches Ubergewicht der Urteile zu den Leistungs-
kondiktionen zu konstatieren. 

Nach § 8 1 2 1 1 , 2 . Alt. BGB muß aber auch dasjenige herausgegeben werden, 
das auf sonstige Weise auf Kosten eines anderen ohne Rechtsgrund erlangt 
wird. Damit ist die neben den Leistungskondiktionen zweite große Gruppe der 
Bereicherungsansprüche angesprochen, die unter der Bezeichnung Nichtleis-
tungskondiktionen oder Eingriffskondiktionen zusammengefaßt werden. 

Der Begriff der Eingriffskondiktion wird dabei in zweierlei Bedeutung ge-
braucht: einerseits bezeichnet der Begriff in einem engeren Sinne eine von 
mehreren Kategorien der Nichtleistungskondiktionen1 , zum anderen wird er 
in einem weiteren Sinne als Synonym für die Nichtleistungskondiktion in 
Abgrenzung zur zweiten großen Gruppe der Bereicherungsansprüche, den 
Leistungskondiktionen, gebraucht2. Der Begriff der Eingriffskondiktion ori-
entiert sich in bewußter Abgrenzung zur Leistungskondiktion an der Art und 
Weise des Vermögenszuwachses beim Bereicherungsschuldner. Während nach 
heute herrschender Auffassung bei der Leistungskondiktion die Vermögens-
mehrung des Bereicherungsschuldners durch eine bewußte und zweckgerichtete 

1 Dies entspricht heute der ganz überwiegenden Meinung bei der Kategoris ierung der 
Kondikt ionstypen; vgl. e twa MüKo(-Lieb), § 812, Rz . 182 ff.;Jauernig(-Schlecbtriem), § 812, 
Anm. 2b); Staudinger(-Lorenz), § 812, Rz . 2; Larenz/Canaris, SchR II/2, § 67 I 2b); Esser/ 
Weyers, SchR II BT, § 47, 3; Koppensteiner/Kramer, Ungerechtfert igte Bereicherung, 67 ff.; 
Loewenbeim, Bereicherungsrecht, 57; Medicus, BR, Rz. 664; Fikentscher, SchR, Rz. 1118. 

2 Palandt(-Thomas), § 812, Rz . \\Erman(-Westermann), § 812, Rz . 63 ff.; Larenz/Canaris, 
SchR II/2, § 6712b ) ; RGRK ( -Heimann-Trosien) , § 812, Rz. 40ff. ; Reeb, Grundprobleme des 
Bereicherungsrechts, 32. 
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Zuwendung des Bereicherungsgläubigers erfolgt, ist die Vermögensmehrung bei 
der Eingriffskondiktion durch den Umstand charakterisiert, daß sie gerade 
ohne den Willen des Bereicherungsgläubigers bewirkt wird. Der Hauptan-
wendungsfall der Eingriffskondiktion i .e .S. ist die (regelmäßig rechtswidrige) 
Usurpation fremder Vermögensbestandteile durch einen dazu nicht Berechtig-
ten. Damit ist die Reichweite der Eingriffskondiktion aber noch nicht er-
schöpft; der Anspruch setzt die Rechtswidrigkeit des Eingriffs nicht voraus. 
Auch rechtmäßige Eingriffe können einen Anspruch nach § 812 I 1, 2. Alt. 
B G B wegen Bereicherung in sonstiger Weise auslösen3. Weiterhin kommt der 
Anspruch nicht nur dann zur Anwendung, wenn der Bereicherte selbst in eine 
dem Bereicherungsgläubiger zustehende Vermögensposition eingegriffen hat. 
Der Eingriff kann auch durch Dritte erfolgt sein4; entscheidend für die Passiv-
legitimation des Bereicherungsschuldners ist es, daß er durch den Eingriff 
bereichert wurde. Als Beispiel für den Eingriff eines Dritten sei auf die Zwangs-
vollstreckung in schuldnerfremde Sachen hingewiesen. 

Funktion, Rechtsnatur und Anwendungsbereich der Eingriffskondiktion 
i .e.S. sind nach wie vor umstritten und nicht abschließend geklärt. Zu diesen 
Fragen werden im Schrifttum grundlegend voneinander abweichende Auffas-
sungen vertreten; das Bereicherungsrecht im 24. Titel des B G B ist mehreren 
„bereicherungsrechtlichen Wenden" 5 ausgesetzt gewesen, von denen jede für 
sich tief in die Grundlagen dieses Rechtsgebietes eingegriffen hat, wenn sie sich 
auch unterschiedlich stark in der Rechtspraxis ausgewirkt haben. Wenn sich 
auch heute in der höchstrichterlichen Rechtsprechung 6 und ebenso im Schrift-
tum7 deutlich eine Tendenz zur Rezeption der Theorie vom Zuweisungsgehalt 
der Rechte und damit der Sicht des § 812 1 1 B G B als einer Regelung mit zwei 
ganz unterschiedlichen Ansprüchen abzeichnet, so sind die konkurrierenden 
Bereicherungslehren, die für einheitliche Grundlagen von Leistungs- und Nicht-
leistungkondiktion eintreten, damit keineswegs aus der Diskussion ausgeschie-
den, sondern erleben mancherorts gar eine gewisse Renaissance8 . 

3 Medicus, BR, Rz. 708; a. A. Schlecbtriem, SchR BT, Rz. 662. 
4 Staudinger(-Lorenz), § 812, Rz. 27-,Jauernig(-Schlechtriem), § 812, Anm. II 1 f. dd; Erman 

(-Westermann), § 812, Rz. 74; RGRK{-Heimann-Trosien), § 812, Rz. 44; Schlechtriem, SchR 
BT, Rz. 661; Alternativkommentar(-/oerg«), § 812, Rz. 49; Fikentscher, SchR, Rz. 1120. 

5 Siehe dazu Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, 22 ff. 
6 Beispielhaft etwa die Fälle BGH 24.11.1981, BGHZ 82, 299 (306) (Kunststoffhohlprofil 

II); BGH 9.3.1989, BGHZ 107, 117ff. (Forschungskosten). 
7 Vgl. etwa Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, 245 ff.; Koppensteiner/ 

Kramer, Ungerechtfertigte Bereicherung, 75 f.; Fikentscher, SchR, Rz. 1118; Schlechtriem, 
SchR BT, Rz. 664; Esser/Weyers, SchR II, § 50 I 1 a (S. 463); MüKo{-Lieb), § 812, Rz. 204ff.; 
Jauernig(-Schlechtriem), § 812, Anm. II 1; Erman(-Westermann), § 812, Rz. 65; Staudinger(-
Lorenz), § 812, Rz. 23; Hüffer, Die Eingriffskondiktion, JuS 1981, 263; Loewenheim, Be-
reicherungsrecht, 74f.; KGKK(-Heimann-Trosien), § 812, Rz. 42; Medicus, BR, Rz. 709. 

8 Vgl. etwa MüKo(-Z,ze£), § 812, Rz. 7, 8; Knieper, Moderne Bereicherungslehren?, BB 
1991, 1578 ff. (1584); Wo//, Der Stand der Bereicherungslehre und ihre Neubegründung, 
153 ff.; Batsch, Vermögensverschiebung und Bereicherungsherausgabe, 91 ff.; Kellmann, Grund-
sätze der Gewinnhaftung, 97ff.; Wilhelm, Rechtsverletzung und Vermögensentscheidung als 
Grundlagen und Grenzen des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung, 173 ff. 
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Wegen ihres generalklauselartigen Charakters bedürfen die Tatbestands-
merkmale des § 812 11 B G B erst einer von der Rechtsdogmatik zu leistenden 
Konkretisierung, um handhabbar und anwendbar zu werden. Der Wortlaut 
des § 812 I 1 B G B , wonach derjenige zur Herausgabe verpflichtet ist, der 
„durch Leistung oder auf sonstige Weise auf dessen Kosten ohne rechtlichen 
Grund etwas erlangt" hat, ist in seiner Unbestimmtheit für vielerlei Deutungen 
offen. Im Bereich der Eingriffskondiktion, die - anders als die Leistungs-
kondiktion - dem Recht des Rechtsgüterschutzes zugeordnet wird9, liegt we-
gen der Verwandtschaft in der Funktion der Vergleich zum Deliktsrecht nahe. 
Dabei fällt ins Auge, daß der Tatbestand des § 812 I 1 B G B sich in zwei 
wesentlichen Aspekten vom Tatbestand des § 823 I B G B unterscheidet: der 
Bereicherungstatbestand weist keinen Rechtsgüterkatalog auf, der den Bereich 
der geschützten Güter in irgendeiner Weise abgrenzt. Das Erfordernis, die 
Bereicherung müsse auf Kosten des Bereicherungsgläubigers erlangt sein, läßt 
von seinem Wortlaut her einen bereicherungsrechtlichen Schutz jeglicher nur 
denkbaren Vermögensposition zu. Des weiteren fehlt bei der ungerechtfertig-
ten Bereicherung auch der Haftungsfilter des Verschuldens, der im Delikts-
recht das Risiko des Schädigers begrenzt. 

Im Bereich der Eingriffskondiktion ist es daher Aufgabe von Wissenschaft 
und Rechtsprechung, Funktion, Anwendungsbereich und Grenzen der Haf-
tung aus Eingriffsbereicherung zu bestimmen und die dafür jeweils tragenden 
Gründe unter Rückbezug auf die Funktion des Rechtsinstituts und seiner 
Stellung im System des Haftungsrechts des B G B anzugeben. 

Die Eingriffskondiktion ist ein Rechtsinstitut des Vermögensrechts; ihre 
Aufgabe ist es, rechtsgrundlose Vermögensvorteile, die der Bereicherungs-
schuldner durch Eingriff auf Kosten des Bereicherungsgläubigers erlangt hat 
zu korrigieren, indem sie die entstandenen Vermögensvorteile auf die Partei 
überträgt, der sie nach der Wertung der gesetzlichen, systematisch außerhalb 
des Bereicherungsrechts angesiedelten Zuordnungsnormen gebühren. 

Gegenstand eines heftigen Meinungsstreits in der juristischen Literatur sind 
die Kriterien, die für die Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Eingriffs-
kondiktion als maßgeblich zu erachten sind. Eine ältere Auffassung, die heute 
weitgehend als überwunden gelten kann, machte die Anwendbarkeit der Kondik-
tionen allgemein und damit auch der Eingriffskondiktion, von der rechtsgrund-
losen Verschiebung eines Vermögensbestandteils des Bereicherungsgläubigers 
in das Vermögen des Bereicherungsschuldners abhängig10. Die Vermögensver-

9 Siehe dazu v. Caemmerer, Bereicherung und unerlaubte Handlung, FS Rabel 1,333 (353); 
König, Ungerechtfertigte Bereicherung, in: Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des 
Schuldrechts II, 1515 (1550); Schlechtriem, SchR BT, Rz. 661; Fikentscher, SchR, Rz. 1118; 
Loewenheim, Bereicherungsrecht, 74 f.; Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, 
245 f. 

10 v. Mayr, Der Bereicherungsanspruch, 193 ii.;Jung, Die Bereicherungsansprüche und der 
Mangel des rechtlichen Grundes, 126 f.; Krawielicki, Grundlagen des Bereicherungsanspruchs, 
4; Endemann, Bürgerliches Recht I, 1236 f.; Planck(-Landois), Kommentar zum B G B II, 
§ 812, Anm. I 2a); Soergel(-Keßler), Kommentar zum B G B I, § 812, Anm. 5; Enneccerus/ 
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Schiebung als Grundelement des Bereicherungsrechts geht auf die Systemati-
sierung zurück, die das Bereicherungsrecht durch C.F. v. Savigny erfahren hat 
und der dieses Fundament des Kondiktionenrechts wiederum auf das römische 
Recht stützte11. Die tatbestandliche Enge der Lehre von der Vermögensver-
schiebung bildet einen Grund1 2 dafür, daß die Eingriffskondiktion als Rechts-
institut bei den Rechten des gewerblichen Rechtsschutzes erst in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Rolle zu spielen begann, die ihr im System des 
Rechtsgüterschutzes zukommt, indem die Rechtsprechung bei Verletzung ge-
werblicher Schutzrechte - zunächst bei dem Gebrauchsmusterrecht, später 
auch bei anderen Rechten - die Eingriffskondiktion anwendete. Verengt man 
die Eingriffskondiktion auf die Rückforderung von Gegenständen, die als solche 
vor dem bereichernden Vorgang schon einmal im Vermögen des Bereicherungs-
gläubigers vorhanden gewesen und in das Vermögen des Bereicherungsschuld-
ners übergegangen sein müssen, so schließt man den gesamten Bereich der 
Immaterialgüterrechte aus dem Anwendungsbereich der Eingriffskondiktion 
aus. Die dogmatische Entwicklung dieser Lehre ist daher von dem Versuch 
gekennzeichnet, durch eine Erweiterung des Vermögensbegriffes die Reich-
weite der Eingriffskondiktion zu vergrößern. 

Die sogenannte „erste bereicherungsrechtliche Wende"1 3 , die in der Litera-
tur durch die Arbeit von Fritz Schulz zum System der Rechte auf den Eingriffs-
erwerb14 ausgelöst wurde, stellte das gesamte zivilrechtliche Anspruchssystem 
und eben auch das Bereicherungsrecht auf neue dogmatische Grundlagen. Fun-
dament und Rechtfertigung des Kondiktionsanspruchs, und zwar auch bei der 
Leistungskondiktion, bildet in dieser Lehre der rechtswidrige Eingriff, d.h., 
die rechtswidrige, zur Bereicherung des Schuldners führende Handlung und 
nicht mehr die rechtsgrundlose Vermögensverschiebung. Diese geradezu revo-
lutionäre Umstrukturierung des zivilrechtlichen Anspruchssystems hat sich -
nur wenige Jahre nach dem Inkrafttreten des B G B wenig überraschend - weder 
im Schrifttum noch in der Rechtsprechung durchgesetzt. Die sog. Rechts-
widrigkeitstheorie ist durch die Nachfolger von Schulz viel später auf das Recht 
der Eingriffsbereicherung beschränkt und hier zu einer konsistenten Theorie 
der Eingriffskondiktion umgeformt worden1 5 . Die Rechtswidrigkeitstheorie 

Lehmann, Recht der Schuldverhältnisse, 851 ff.; Guilleaume, Ungerechtfertigte Bereicherung, 
die nicht durch eine Leistung bewirkt ist und auch keine Änderung der Rechtslage zufolge hat, 
2 ff. m.w. N.; Collatz, Ungerechtfertigte Vermögensverschiebung, 1 ff.; Nebenzahl, Das Er-
fordernis der unmittelbaren Vermögensverschiebung in der Lehre von der ungerechtfertigten 
Bereicherung, 11 ff. m.w.N. 

11 v. Sayigny, System des heutigen römischen Rechts V, Beylage XIV, 566 f. 
12 Ein weiterer, wahrscheinlich ebenso wirksamer Grund war das in der Rechtsprechung 

immer wieder verwandte Argument, bei dem in den immaterialgüterrechtlichen Gesetzen 
geregelten Schadensersatzanspruch handele es sich um eine abschließende Regelung, die auch 
den allgemeinen Bereicherungsanspruch ausschließe, siehe R G 9.6.1928, RGZ 121, 258 (261) 
(Frauenberufe); R G 6.11.1929, MuW 1930, 24; R G 22.12.1913, J W 1914, 406 (407). 

13 Siehe dazu Reuter/Martinek, Ungerechtfertigte Bereicherung, 24. 
14 Fritz Schulz, System der Rechte auf den Eingriffserwerb, AcP 105 (1909), 1 ff. 
15 Jakobs, Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung, 153, wo darauf hingewiesen wird, 
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führt tendenziell zu einem sehr weiten Anwendungsbereich der Eingriffs-
kondiktion, da es nicht mehr auf die Verschiebung eines Vermögensbestandteils 
von einem Vermögen in ein anderes Vermögen ankommt, sondern auf die 
rechtswidrige Beeinträchtigung eines fremden Vermögens, die mit einer Berei-
cherung auf Kosten des Inhabers des fremden Vermögens verbunden ist. Diese 
Theorie führt also im Ergebnis zu einem sehr weit gefaßten Schutz des Vermö-
gens gegen rechtswidrig erlangte Bereicherungen. 

Ihre größte Bedeutung hat die Rechtswidrigkeitstheorie vermutlich dadurch 
erlangt, daß sie als Kontrapunkt zu sich selbst die Entwicklung der Lehre vom 
Zuweisungsgehalt der Rechte angestoßen hat. Unter Ablehnung sowohl des 
Dogmas der Vermögensverschiebung wie der Rechtswidrigkeit des Eingriffs 
stellt diese Lehre bei der Bestimmung des Anwendungsbereichs der Eingriffs-
kondiktion darauf ab, daß der Bereicherungsschuldner etwas in Widerspruch 
zum Zuweisungsgehalt eines dem Bereicherungsgläubiger zustehenden Rechts 
erlangt hat. Die Funktion der Eingriffsbereicherung liege - wie es E. v. Caem-
merer formuliert - im (statischen) Rechtsgüterschutz, während die Leistungs-
kondiktion ihrer Aufgabe nach dem dynamischen Bereich des Güterverkehrs 
zuzuordnen sei16. Welche Rechtspositionen einen Zuweisungsgehalt besitzen, 
welchen Umfang er hat, aus welchen Elementen er sich zusammensetzt und 
wie er zu bestimmen ist, wird auch unter den Anhängern der Zuweisungs-
gehaltslehre stark abweichend beurteilt, ein Umstand, der von den Gegnern 
dieser Lehre häufig dazu genutzt wird, ihre Unbrauchbarkeit zu behaupten1 7 . 
Die Ermittlung, welchen Rechts- und Vermögenspositionen ein Zuweisungs-
gehalt zukommt und welchen Umfang er besitzt, ist ein wichtiges Anliegen der 
vorliegenden Arbeit. E. v. Caemmerer, der Schöpfer des Begriffes des Zu-
weisungsgehalts, hat es unterlassen, diesen Begriff näher zu konkretisieren und 
vor allem theoretisch zu untermauern. 

Hinsichtlich der Bestimmung der Reichweite des Rechtsinstituts der Ein-
griffskondiktion nimmt die Zuweisungsgehaltslehre zwischen Vermögens-
verschiebungs- und Rechtswidrigkeitsdoktrin eine mittlere Position ein. 

Die an dieser Stelle nur sehr grob und andeutungsweise skizzierten Ansätze 
einer Konturierung der Eingriffskondiktion stellen nicht nur divergierende 
Interpretationsversuche des § 812 11 , 2. Alt. B G B dar, sondern sie stehen auch 
für jeweils voneinander abweichende Funktionalisierungen des Rechtsinstituts 
der Eingriffsbereicherung. Richtigerweise ist § 812 I 1 B G B als eine General-
klausel anzusehen, die wegen ihrer tatbestandlichen Offenheit nicht unmittel-
bar subsumtionsfähig ist. Vielmehr ist es Aufgabe von Rechtsprechung und 

daß das Kriterium der Rechtswidrigkeit entgegen der Annahme von Schulz nicht zur Begrün-
dung der Leistungskondiktion taugt. 

16 Vgl. etwa v. Caemmerer, Bereicherung und unerlaubte Handlung, FS Rabel I, 353. 
17 Siehe beispielhaft Haines, Bereicherungsansprüche bei Warenzeichenverletzungen und 

unlauterem Wettbewerb, 84 ff.; Kleinheyer, Rechtsgutsverwendung und Bereicherungsaus-
gleich, JZ 1970, 471 ff. (473). 
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Wissenschaft, Reichweite, Voraussetzungen, Inhalt und Grenzen der Eingriffs-
kondiktion zu bestimmen. 

Wegen des Charakters des § 812 I 1 BGB als Generalklausel greifen Deu-
tungsversuche, die sich allein auf die Auslegung des positiven Wortlauts der 
Vorschrift beschränkten, zu kurz. Dieser Befund ist bereits kurz nach dem 
Inkrafttreten des BGB festgestellt worden. 

„Dieser Satz (§ 812 I 1 BGB, R. E.) ist so, wie er zunächst klingt, von einer nahezu 
schrankenlosen Allgemeinheit. Beinahe so allgemein, wie der entsprechende Satz, den 
das gemeine Recht lange Jahre als Grundsatz hingestellt hatte: Natura aequum est, 
neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorum, es entspricht der allgemeinen 
Billigkeit, dass niemand zum Schaden eines Anderen sich bereichert. Wie man hier 
eingesehen hatte, dass dieser Satz viel zu allgemein sei, da ja unser ganzes Erwerbsle-
ben es schlechthin bedingt, daß der eine zum Schaden des Andern seinen Vorteil sucht, 
so gilt auch der Satz des § 812 nur in einer gewissen Beschränkung"18. 

Die dogmengeschichtliche Entwicklung im Bereich der Eingriffskondiktion 
zeigt daher durchgängig das Bestreben, den richtigen Ansatz zur Eingrenzung 
der „nahezu schrankenlosen Allgemeinheit" zu finden und dadurch der Ein-
griffskondiktion die ihr zukommende Funktion im System der außer-
vertraglichen Ausgleichsordnungen des BGB zuzuweisen. Die dabei entwik-
kelten Lehrmeinungen werden im folgenden dargestellt und kritisch bewertet 
werden. 

Zur Klärung der Frage, wie die erforderliche Eingrenzung des Tatbestandes 
der Eingriffskondiktion geleistet werden kann, sind einige rechtsmethodische 
Vorüberlegungen angebracht. 

Die Eingriffskondiktion ist - worauf oben bereits hingewiesen wurde - ein 
Institut des bürgerlichen Vermögensrechts. Das bürgerliche Vermögensrecht 
bildet den Rahmen einer nach marktwirtschaftl ichen Prinzipien strukturierten, 
auf die dezentrale Entscheidungsfindung der Wirtschaftssubjekte angelegten 
Wirtschaftsordnung. An eine Rechtsordnung, die den Rahmen für die Ver-
wirkl ichung der autonom gesetzten Wirtschaftspläne der Individuen bildet, 
sind ganz spezifische Anforderungen zu stellen, auf die unten noch näher 
einzugehen sein wird. Das wesentliche Strukturmerkmal einer solchen Wirt-
schaftsordnung ist der wirtschaftliche Wettbewerb. Die Suche nach der sach-
lich richtigen Funktionszuweisung an die Eingriffskondiktion hat die Rolle zu 
berücksichtigen, welche die Institutionen Vertrag, Delikt, Eigentum und un-
echte Geschäftsführung ohne Auftrag im Rahmen eines auf die marktwirt-
schaftliche Ordnung hin orientierten Vermögensrechts zu übernehmen haben. 
Eben weil es sich bei der Eingriffskondiktion um ein Instrument des bürgerli-
chen Vermögensrechts handelt, ist bei der Fixierung von Reichweite, Inhalt, 
Grenzen und Rechtsfolgen des Anspruchs neben der Analyse der Interessen 
der beteiligten Parteien und systematischen Gesichtspunkten die ökonomische 

18 Isay, Schadensersatz und Busse im System des deutschen gewerblichen Rechtsschutzes, 
GRUR 1904, 25 ff. (30). 



§ 1 Einleitung und Problemstellung 7 

Analyse des Objektbereichs des Eingriffsbereicherungsrechts heranzuziehen. 
Im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Stu-
die ermöglicht die ökonomische Analyse des Rechts nicht nur eine Bewertung 
alternativer Rechtsfolgen unter wirtschaftlichen Aspekten, sondern trägt auch 
- wie sich zeigen wird - dazu bei, der Eingriffskondiktion ihre originäre Auf-
gabe bei der Bewältigung der Probleme zuzuweisen, die sich bei der unbefug-
ten Nutzung fremder Rechts- oder Vermögensgüter mit positiven ökonomi-
schen Folgen im Vermögen des Handelnden ergeben. Dabei wird deutlich 
werden, daß diese Aufgabe nur vor dem Hintergrund der im Rahmen der 
Rechtsordnung ordnungsgemäß ablaufenden ständigen Reallokation von Gü-
tern formuliert werden kann. 

Unter dem Aspekt der Zugehörigkeit der Eingriffskondiktion zum bürgerli-
chen Vermögensrecht kann nur mit Erstaunen konstatiert werden, daß in den 
bisher vorliegenden wissenschaftlichen Bemühungen um eine dogmatische 
Fundierung der Eingriffskondiktion ökonomische Überlegungen mit nur ganz 
wenigen Ausnahmen1 9 praktisch keine Rolle gespielt haben. Die bisherigen 
Theoriebildungen stützen sich ganz überwiegend auf historische, rechtssyste-
matische und dogmatische Argumentationen. Es soll damit nicht gesagt sein, 
daß solche Argumente bei der Bewältigung der genannten Aufgabe nicht rele-
vant seien. Zweifel bestehen allerdings, ob diese Argumentationsmuster dazu 
in der Lage sind, die Veränderungen, die sich durch die wirtschaftliche und 
technische Entwicklung im Gegenstandsbereich der Eingriffskondiktion erge-
ben haben, adäquat zu erfassen und das Rechtsinstitut an den geänderten 
Bezugsrahmen anzupassen. Sie bedürfen daher der Ergänzung durch ökono-
mische Erwägungen. 

Diese Erwägung wird bestätigt durch den Befund, daß der praktische An-
wendungsbereich der Eingriffskondiktion heute im Feld des gewerblichen 
Rechtsschutzes liegt und nicht in dem im B G B geregelten Kernbereich des 
Sachenrechts. Ein Uberblick über die modernere Judikatur zeigt, daß sich der 
Schwerpunkt der Rechtsanwendung im Bereich der Eingriffskondiktion bei 
den Immaterialgüterrechten und dem Urheberrecht findet20. Demgegenüber 
lassen sich Entscheidungen zu Eingriffen in Sachenrechte eher selten feststel-
len21. 

Nach sorgfältiger Abwägung der in der Literatur entwickelten Vorschläge 
für die Festlegung von Funktion und Reichweite der Eingriffskondiktion 
kommt die vorliegende Studie zu dem Ergebnis, daß die Eingriffskondiktion 
weder einen gegenständlichen Rückforderungsanspruch wegen einer rechts-
grundlosen Vermögensverschiebung noch eine Haftung für Bereicherung auf-

19 Mestmäcker, Eingriffserwerb und Rechtsverletzung in der ungerechtfertigten Bereiche-
rung, JZ 1958, 521 ff. (522 f , ) ;Joerges, Bereicherungsrecht als Wirtschaftsrecht, 66 ff.; Scbluep, 
Über Eingriffskondiktionen, Mélanges Piotet, 173 ff. (196 ff.). 

20 Vgl. Sack, Die Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts, FS Hubmann, 
373ff. (375ff. mit umfangreichen Nachweisen von Rspr. und Schrifttum). 

21 Siehe dazu etwa König, Ungerechtfertigte Bereicherung, 163 ff. 
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grund rechtswidrigen Handelns darstellt, sondern die - hier nur vorläufig 
formulierte - Funktion hat, den Inhabern ausschließlich zugeordneter, mit 
Drittschutz versehener Rechts- und Vermögenspositionen die ökonomischen 
Vorteile, die aus einer rechtsgrundlosen, d.h. durch den Rechtsinhaber oder 
gesetzliche Vorschrift nicht gebilligten Nutzung solcher Positionen bei dem 
Eingreifer entstanden sind, zu verschaffen, wobei diese Vorteile deshalb den 
Rechtsinhabern zustehen, weil ihnen die Nutzung der Positionen exklusiv 
zugewiesen ist. 

Die in dieser Weise erfolgende Begrenzung der „fast schrankenlosen Allge-
meinheit" des Rechtsinstituts der Eingriffskondiktion zwingt allerdings dazu, 
Rechtspositionen mit Zuweisungsgehalt von solchen ohne Zuweisungsgehalt 
zu scheiden und die für diese Differenzierung maßgeblichen Kriterien aufzu-
zeigen. Einer der Begründer der Lehre vom Zuweisungsgehalt, E. v. Caem-
merer, nennt einige Beispiele von Rechten, denen er Zuweisungsgehalt zu-
mißt22. Diese Aufzählung kann aber wohl nicht als abschließend angesehen 
werden. Er verzichtet auch darauf, Kriterien für die Abgrenzung des kon-
diktionsrechtlich geschützten Bereichs exklusiv zugewiesener Positionen ei-
nerseits und des Bereichs zwar rechtlich geschützter, aber nicht ausschließlich 
zugewiesener Interessen zu entwickeln. Es überrascht daher nicht, daß unter 
den Verfechtern der Zuweisungsgehaltslehre große Meinungsunterschiede hin-
sichtlich des Kreises der Rechtspositionen bestehen, die mit Zuweisungsgehalt 
ausgestattet sind. Einigkeit besteht darin, daß ein Kern absoluter subjektiv-
dinglicher Rechte, deren Hauptbeispiel das sachenrechtliche Eigentum ist, 
Zuweisungsgehalt besitzt. Je mehr man sich jedoch den Rändern des Bereiches 
nähert, in dem die Rechtsordnung Gegenstände zum alleinigen Haben und 
Nutzen einzelnen Rechtssubjekten eindeutig zugewiesen hat, desto uneinheit-
licher werden die Aussagen darüber, welchen Rechtspositionen noch ein Zu-
weisungsgehalt zukommt und welchen nicht. Exemplarisch sei hier nur auf 
Positionen wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht am eingerichte-
ten und ausgeübten Gewerbebetrieb, auf sondergesetzlich nicht geschützte, 
aber Vermögenswerte Positionen des UWG und des GWB hingewiesen. Hier 
wird die Studie versuchen, aus der Funktion der Zuweisung nachvollziehbare 
und handhabbare Kriterien für die Positionen zu entwickeln, die bereiche-
rungsrechtlich geschützt sind. Dabei ist neben dem Interesse der Rechtsinhaber 
am umfassenden Schutz der durch die exklusive Zuweisung abgesicherten öko-
nomischen Belange auch das Interesse der zwar unbefugt, aber gutgläubig 
handelnden Rechtsverletzer zu berücksichtigen, sich im Rahmen ihrer Hand-
lungsfreiheit zu betätigen und die positiven ökonomischen Resultate ihres 
Handelns auch behalten zu dürfen. 

Ist die Abgrenzung von Rechtspositionen mit Zuweisungsgehalt von Inter-
essenbereichen ohne Zuweisungsgehalt erfolgt, so stellt sich für die erstge-

22 v. Caemmerer, Bereicherung und unerlaubte Handlung, FS Rabel 1,353 ff.; ders., Grund-
probleme des Bereicherungsrechts, in: Leser (Hrsg.), E.v.Caemmerer - Gesammelte Schriften I, 
370ff. (378ff.). 
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nannte Gruppe von Rechtspositionen die Frage nach Inhalt, Umfang und 
Grenzen des Zuweisungsgehalts der einzelnen Positionen. Diese Fragestellung 
ist von der zuvor behandelten zu unterscheiden. Rechtspositionen, die ihren 
Inhabern eine ausschließliche Herrschaft über die Gegenstände, auf die sie sich 
beziehen (etwa Sachen, urheberrechtlich geschützte Werke, Erfindungen, Mar-
ken) zuweisen, sind nicht schrankenlos. Die Grenzen des Zuweisungsgehalts 
sind dann erreicht, wenn entweder das Interesse des Eingreifers bzw. der Allge-
meinheit an der konkreten Nutzung gegenüber das Interesse des Rechts-
inhabers an der Exklusivität einer konkreten Nutzungsart des Gegenstandes 
überwiegt oder es sich um eine Nutzung außerhalb der rechtlich fixierten 
Exklusivitätssphäre handelt. Beispielhaft sei auf die Frage verwiesen, die be-
reits mehrfach die höchstrichterliche Rechtsprechung beschäftigt hat, nämlich 
ob die kommerzielle Verwertung fotografischer Aufnahmen von Gebäuden 
eine Verletzung des Grundstückseigentums darstellt23. 

Bei der Analyse beider eben angerissenen Fragestellungen ist besonders die 
einschlägige Rechtsprechung heranzuziehen; in ihr scheinen die in der Praxis 
relevanten Fallkonstellationen auf. 

II. Fragen des Anspruchsinhalts 

Nicht nur die Grundlagen der Eingriffskondiktion und ihr Tatbestand sind 
in der wissenschaftlichen Diskussion heftig umstritten, divergente Auffassun-
gen zeigen sich auch bei der Rechtsfolge des Anspruchs aus Eingriffskon-
diktion. Nach §§ 812 11, 818 I B G B ist bei der Eingriffskondiktion ebenso wie 
in den Fällen der Leistungskondiktion primär das „Erlangte" einschließlich der 
gezogenen Nutzungen herauszugeben. Vor allem bei der unbefugten Nutzung 
fremder Immaterialgüterrechte ist jedoch unklar, worauf sich der Herausgabe-
anspruch aus Eingriffskondiktion eigentlich richtet. 

Im wesentlichen werden zu dieser Frage zwei Auffassungen vertreten: 
Die meisten Anhänger der Rechtswidrigkeitstheorien24, aber nicht nur sie25, 

favorisieren eine Haftung des Bereicherungsschuldners auf den Gewinn, den er 
aus der rechtswidrigen Handlung auf Kosten des Bereicherungsgläubigers ge-
zogen hat. Einzelfragen werden unterschiedlich beurteilt, so das Problem, wie 
die Einzelbeiträge im Verhältnis zum Gesamtertrage zu trennen sind, wenn ein 
Gewinn Ergebnis einer komplexen wirtschaftlichen Aktivität mit einer großen 
Zahl von beitragenden Faktoren war. 

23 Siehe dazu B G H 20.9.1974, G R U R 1975, 500 (Tegeler Schloß); B G H 9.3.1989, NJW 
1989, 2251 (Friesenhaus). 

24 Siehe z. B. Schulz, System der Rechte auf den Eingriffserwerb, AcP 105 (1909), 1 ff. (428 ff.); 
Jakobs, Eingriffserwerb und Vermögensverschiebung in der Lehre von der ungerechtfertigten 
Bereicherung, 123 ff.; Wilhelm, Rechtsverletzung und Vermögensentscheidung, 97. 

25 Wilburg, Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung, 122 ff.; Koppensteiner/ 
Kramer, Ungerechtfertigte Bereicherung, 155 ff. 



10 § 1 Einleitung und Problemstellung 

Demgegenüber will eine andere Meinung den Bereicherungsschuldner auf 
die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr haften lassen26. Unabhängig 
von dem Gewinn und von der Tatsache, ob der Bereicherte überhaupt einen 
Gewinn gemacht hat, soll er dem Bereicherungsgläubiger den Betrag zahlen, 
den er hätte zahlen müssen, wenn er mit dem Bereicherungsgläubiger einen 
ordnungsgemäßen Lizenzvertrag abgeschlossen hätte. 

III. Die praktische Bedeutung der Eingriffskondiktion 
im Rechtsgüterschutz 

Oben ist bereits darauf hingewiesen worden, daß der Schwerpunkt der An-
wendung der Eingriffskondiktion heute im Immaterialgüterrecht liegt. Zwar 
hat sich die höchstrichterliche Rechtsprechung erst in der Mitte der siebziger 
Jahre dazu entschließen können, den Anwendungsbereich der Eingriffskon-
diktion auf diese Rechtsgebiete auszudehnen27. 

Die dezidierte Ablehnung der Anwendbarkeit der Eingriffskondiktion auf 
dem Gebiet des Immaterialgüterrechts (mit Ausnahme des Urheberrechts) 
durch die ältere Rechtsprechung und einen Teil des Schrifttums zwang die 
Praxis zur Entwicklung atypischer Rechtsbehelfe, die es ermöglichten, die 
Rechtsfolgen des Bereicherungsanspruch zu substituieren. So kam es zur Ent-
wicklung der sogenannten dreifachen Schadensberechnungsmethode, die dem 
Gläubiger nicht nur den Anspruch wegen entgangenem Gewinn (§ 252 BGB), 
sondern nach seiner Wahl auch einen Anspruch auf die angemessene Lizenzge-
bühr oder den Verletzergewinn unter den tatbestandlichen Voraussetzungen 
des Schadensersatzanspruchs eröffnete28. Allerdings setzt ein solcher Anspruch 
- da es sich um einen Schadensersatzanspruch handelt - das Verschulden des 
Schädigers voraus. 

Die Verweisung des Klägers auf den reinen Schadensersatzanspruch vermag 
diesen aus verschiedenen Gründen nicht immer zu befriedigen. Soweit der 
entgangene Gewinn gem. § 252 BGB geltend gemacht wird, so muß der Kläger 
nachweisen, daß ihm durch die Rechtsverletzung ein Gewinn entgangen ist, 

26 BGH 24.11.1981, BGHZ 82,299ff. (Kunststoffhohlprofil II); BGH 18.12.1986, BGHZ 
99, 244 ff. (248) (Chanel No. 5); Staudinger(-Lorenz), § 818, Rz. 29. 

27 BGH 30.11.1976, BGHZ 68, 90 ff. (Kunststoffhohlprofil I). Anders ist die Entwicklung 
im Urheberrecht verlaufen. Hier hatte bereits das Reichsgericht nach anfänglichem Schwan-
ken anerkannt, daß bei schuldloser Verletzung urheberrechtlich geschützter Positionen ein 
Anspruch aus Eingriffsbereicherung gegeben ist, s. RG 9.6.1928, RGZ 121,258 (Frauenberufe). 

28 Siehe dazu etwa Däubler, Anspruch auf Lizenzgebühr und Herausgabe des Verletzer-
gewinns - atypische Formen des Schadensersatzes, JuS 1969,49ff.; Schmidt-Salzer, Zur Technik 
der topischen Rechtsbildung: Angemessene Lizenzgebühr und Verletzergewinn als Grundlagen 
der Schadensberechnung, JR 1969, 81 ff.; Loewenheim, Möglichkeiten der dreifachen Berech-
nung des Schadens im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, ZHR 135 (1971), 97 ff.; Sack, 
Die Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts, FS Hubmann, 373 ff.; Lange, Scha-
densersatz, 224 ff. 
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„Modeneuheiten"-Entscheidung 835ff. 

Nachahmung 630 
Nachahmungsfreiheit, 

siehe UWG-Posit ionen 
Nachahmungsschutz, siehe UWG-Positionen 
Naturrecht 35f., 44 
„Nena"-Entscheidung 750, 754, 760 
Nießbrauch 558 
„Nietzsche-Briefe"-Entscheidung 731 
Nutzenpräferenzen 253, 269, 282, 300, 345, 

502 
Nutzung 113 f., 134 f., 171, 256, 276, 286, 

322, 498, 515 ff., 549 f., 885 ff. 
- des Eigentums 516 ff., 526, 536 
- entgeltliche 519 
- fremder Ressourcen 310,318 
- fremder Sachen 68ff., 514ff. 
- unbefugte 68 ff., 83, 86 ff., 95,105, 129, 

134, 508 f., 517 ff. 

- unentgeltliche 519 
Nutzungsersatzansprüche 549 ff. 
Nutzungsmöglichkeit 883 f. 

objektiv fremdes Geschäft 647 
Obligation 55, 64, 66, 72, 97 
öffentliche Güter 266 f., 277 
ökonomische Analyse des Rechts 7, 18, 

251 f., 293, 297, 345 

Pareto-Kriterium 254 f., 269, 345 
Patent- und Gebrauchsmusterrecht 73, 77, 

97,278, 593, 675 ff. 
- Aktionsberechtigung 679 f. 
- Begriff und Gegenstand 675 ff. 
- Erschöpfungsgrundsatz 683 
- Grenzen des Zuweisungsgehalts 

im Patent- und Gebrauchsmuster-
recht 682 ff. 

- Rechtsprechung 685 ff. 
- Vermögensberechtigung 680 f. 
- Vorbenutzung 683 
- Zuweisungsgehalt 679 ff. 
„Paul Dahlke"-Entscheidung 356, 652, 

748 ff., 755 f. 
Pfandrecht 431, 527, 559 ff. 
Pfändung 503 ff. 
- schuldnerfremder Sachen 505 f. 
photographische Aufnahmen von 

Sachen 531 ff. 
Postglossatoren 33 f., 457 
Postmortales Persönlichkeitsrecht und 

Eingriffskondiktion 777 ff. 
- immaterielle Elemente 778 
- materielle Komponenten 780 
Preis 301 ,345 ,361 
- Marktpreis 323 ,348 ,502 
- Preisbildung 329, 331 
Primärallokation 286 ff. 
Privatautonomie 311 ff. 
- Vertragsabschlußfreiheit 315 
- Vertragsfreiheit 311 ff. 
- Vertragsinhaltsfreiheit 315 f. 
Privilege-Right-Theorie 418ff. 
Produktionseffizienz, siehe Effizienz 
Property Rights 18, 260, 262 f., 267 f., 

269 ff., 282 ff., 291 ff., 299 ff., 308 ff., 
346, 457, 482, 489 

Property Rules, siehe Eigentumsregeln 

Recht am eigenen Bild 97, 361, 740, 748 ff. 
- Aktionsberechtigung 755 f. 
- Erkennbarkeit des Betroffenen 763 
- Informationsinteresse der 

Öffentlichkeit 75 8 ff. 
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- Inhalt und Grenzen 757 f. 
- Normative Grundlagen 748 
- Vermögensberechtigung 748 ff. 
- Vermögenswert der Bilder der 

Betroffenen 761 ff. 
- Zuweisungsgehalt 748 ff. 
Recht am eigenen Namen 97, 360,363, 764 ff. 
- Aktionsberechtigung 771 f. 
- Funktion und Elemente 764 
- Rechtsprechung 772 ff. 
- Vermögensberechtigung 766 ff. 
- Zuweisungsgehalt 766 
Recht am eingerichteten und ausgeübten 

Gewerbebetrieb 8 ,97 ,216 ,363 ,397 , 
785 ff. 

- Handlungsberechtigung 795 ff. 
- Schutzbereich 791 ff. 
- Vermögensberechtigung 800 ff. 
- Zuweisungsgehalt 795 ff. 
Recht am gesprochenen Wort 
- Zuweisungsgehalt 775 ff. 
Rechte 
- absolute 290 ff. (siehe auch: absolute 

subjektive Rechte) 
- relative 290ff. (siehe auch: subjektive 

Rechte) 
- unveräußerliche 290 f. 
- veräußerliche 290 f. 
Rechtsfortwirkung (Lehre von der) 131, 

148, 155, 157 ff., 355, 365, 485, 618 
Rechtsgrund 25, 42, 45 f., 48, 56, 63 f., 66 f., 

85, 133 f., 149,151 f., 164, 180,216, 
219 ff . ,226, 546 ff. 

rechtsgrundloser Vermögensübergang 48 ff. 
Rechtsgrundlosigkeit 61, 100, 107, 112, 

124 f., 132, 166, 179, 184, 199, 215, 217, 
542 ff. 

Rechtsgrundmangel 53f., 63f., 66f., 149f., 
152, 219f. 

Rechtsgrundverweisung 511,555 
Rechtsgut 51 
Rechtsgüterschutz 3, 5, 249 ff., 309 
Rechtsgutstheorie 375 ff., 804 
Rechtsverhältnis 55 
Rechtsverletzung 84, 104, 108, 112, 116, 

118 f., 121,130 ff. 
Rechtsverlust 
- durch Verbindung, Vermischung oder 

Verarbeitung 510 ff. (siehe auch: Ver-
bindung, Vermischung, Verarbeitung) 

- durch Verbrauch von Sachen 507 ff. 
- durch Vollstreckungsmaßnahmen 503 
Rechts Verschiebung 84 ff., 112 
rechtswidrige Handlung 62 
rechtswidriges Haben 128, 130 

Rechtswidrigkeit 92 f., 100, 102, 104 f., 
106 ff., 113, 116,120 f., 124, 125, 130, 
140 ff., 144 f., 173, 182 f., 227, 308 

Rechtswidrigkeitstheorie 4, 41, 62, 89 ff., 
104 ff., 108 ff., 122 ff., 128 ff., 137, 172 f., 
308, 617 f, 804. 

Rechtswidrigkeitsurteil 
- negative Funktion 142,173 
- positive Funktion 141 f., 145, 174 f. 
redlicher Besitzer einer Sache, siehe gut-

gläubiger Besitzer 
rei vindicatio 22, 29, 40, 45, 486 
Relative subjektive Rechte 851 ff. 
- Ausspannen von Kunden und Arbeit-

nehmern 852 
- Doppelverkauf 851 ff., 863 
- Fallgruppen 851 ff. 
- Forderungen 854 ff., 862 ff. 
- Herausgabe des Erlangten 868 ff., 876 
- kein Zuweisungsgehalt sonstiger relati-

ver Berechtigungen 858 ff. 
- Selektive Vertriebssysteme 852 
- unbefugte Untervermietung 852 
- vertragliche Wettbewerbsverbote 853 f. 
- Zuweisungsgehalt der Forderungs-

inhaberschaft 854 
Ressourcenallokation 253 f., 260, 269 f., 

282, 288 
richterliche Rechtsfortbildung 648 f. 
„Rolls-Royce"-Entscheidung 840 
Rückgriffskondiktion 193 ff., 203 f., 210 f. 

Sacheigentum, siehe Eigentum 
Sachherrschaft 158 
Sachnutzung 489 
Schaden 36, 94, 91, 225 
Schadensbegriff, Ausweitung 639 ff. 
Schadenserfordernis 71, 81 ff., 91, 94, 100, 

107, 156, 171,652 
Schadensersatz 101 ,117 ,140 ,167 
Schadensersatzanspruch 101 f., 320, 636, 

644 
schadensersatzrechtliches Bereicherungs-

verbot, siehe Bereicherungsverbot 
schuldrechtliche Forderungen 97 (siehe 

auch: relative subjektive Rechte) 
Schutz von Unternehmenskennzeichen, 

siehe UWG-Posit ionen 
Schutz von Vorlagen, siehe UWG-Positionen 
Sicherungseigentum 561 f. 
Sicherungszweck 563 
Sortenschutz (von Pflanzenzüchtun-

gen) 721 f. 
stellvertretendes Commodum 97, 160, 372 
Störung des Eigentums, siehe bei Eigentum 
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subjektives Recht 55, 64, 70, 72, 93, 110, 
115, 117, 131, 148, 157, 160, 224, 282, 
291 f , 354, 358ff. , 372, 430ff. , 456ff. , 
468, 504 (siehe auch: absolutes subjekti-
ves Recht) 

Subsidiarität der Eingriffskondik-
tion 234ff., 237ff. (siehe auch: Vorrang 
der Leistungskondiktion) 

Substanzverletzung 531, 533 f. 

Tausch von Gütern 259, 263, 266 ff., 276, 
279, 345 

„Tchibo-Rolex"-Entscheidung 839 
„Tegeler-Schloß"-Entscheidung 532f. 
Teilentwurf 61 ff. 
traditionelle Bereicherungslehre 42 ff., 66, 

70 
Transaktionskosten 264 f., 268, 280 f., 

302 ff . ,405 
Transfer 18 ,544 
Trennung von Leistungs- und Nicht-

leistungskondiktion 28, 47, 66, 83 ff., 
131, 143, 148 ff., 153, 164 f., 170, 177 ff., 
180, 183, 190, 192, 219, 224, 237ff. , 
511 ff. (siehe auch: Verhältnis von 
Leistungs- und Nichtleistungs-
kondiktion) 

Übertragbarkeit von Rechten 285 
unbefugte Untervermietung 496, 521 f. 
unechte Geschäftsführung ohne Auftrag 6, 

101,480, 641, 646 f. 
unentgeltliche Nutzung von Sachen, siehe 

Nutzung 
unentgeltliche Verfügung durch einen 

Nichtberechtigten 197 f. 
ungerechtfertigte Bereicherung 101, 129, 

148 ff., 152 f., 157, 175, 197 
Universalität von Rechten 283 
unlauterer Wettbewerb 76 f., 95, 111, 118, 

136 ff., 142 (siehe auch: Wettbewerb) 
unmittelbare Vermögensverschiebung 42, 

48 ff., 56 ff., 59 ff., 60 ff., 68 ff., 71 ff., 78 f., 
81, 84ff., 86 f., 89, 96, 104f., 112, 116, 
128 f., 133,156, 177, 231, 564, 571 

Unmittelbarkeitserfordernis 205 ff., 231 
Unmöglichkeit der Leistung 99 
Unterlassungsanspruch 336, 375 ff. 
Urhebergesetz 75 
Urheberrecht 7, 76, 80, 82, 96, 534, 592 f., 

605, 656 ff. 
- Aktionsberechtigung des 

Urhebers 659 ff. 
- Entstehung 592 
- Erschöpfungsgrundsatz 666 

- Gegenstand 656 f. 
- Grenzen des Zuweisungsgehalts des 

Urheberrechts 663 ff. 
- Nutzungsrechte 659, 662 f., 664, 666 
- Rechtsprechung 667 ff. 
- Urheberpersönlichkeitsrecht 657 f. 
- Urheberrecht als Vermögensrecht 659 
- Vermögensberechtigung des 

Urhebers 661 ff. 
- Wert 667, 673, 674 
- Zuweisungsgehalt 656 ff. 
Ursächlichkeit 81 f., 92, 105, 122, 131, 149 

(siehe auch: Kausalität) 
U W G - N o r m e n 8, 77, 95, 111, 118 f., 

136ff., 159,166, 174, 359, 364ff. , 372, 
380f. , 398, 455, 459, 481, 531, 613, 618f. 
(siehe auch: UWG-Positionen) 

UWG-Positionen 364 ff., 398 f., 803 ff. 
- Ausbeutung fremden Rufs 840 
- Ausnutzung des Prestigewerts fremder 

Erzeugnisse 839 f. 
- ergänzender wettbewerblicher 

Leistungsschutz 819ff., 832 
- Modeneuheiten 835 ff. 
- Nachahmungsfreiheit 832 ff. 
- Nachahmungsschutz 832 ff. 
- Positionen nach § 1 U W G als 

Ausschließlichkeitsrechte 819ff., 831 
- Schutz von Geschäfts- und Betriebs-

geheimnissen 806, 842 ff. 
- Schutz von Unternehmenskenn-

zeichen 848 ff. 
- Schutz von Vorlagen 846 ff. 
- Schutzgüter des U W G 814 ff. 
- sklavische Nachahmung 119 ,806 ,810 , 

833 f. 
- Spannungsverhältnis von Ausschließ-

lichkeitsrecht und wirtschaftlicher 
Handlungsfreiheit 819 f., 829 

- unmittelbare Leistungsübernahme 833 f. 
- U W G - N o r m e n als Spielregeln für den 

Wettbewerb 817 
- UWG-Vorschriften als Verhaltens-

normen 816 
- wettbewerbswidrige Nachahmung 805, 

811 
- Zuweisung des Rechts an der Wett-

bewerbsstellung 814 

Verarbeitung 62f., 85, 126, 151, 193, 200f. , 
233, 240, 3 2 8 , 4 9 1 , 4 9 9 , 555 

Veräußerungsverbote, siehe: Inalienability 
Rules 

Verbindung 62f., 85, 126, 151, 193, 200f. , 
233, 240, 328, 492, 555 
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verbotene Eigenmacht 552 
Verbrauch und Veräußerung von 

Sachen 135 f., 491, 507 
Verfügung 496 ff. 
- eines Nichtberechtigten 52, 63, 86, 

197 ff., 496, 498 
Verfügungsbefugnis 495 
Verhältnis von Leistungs- und 

Eingriffskondiktion 237ff. , 511 ff. (siehe 
auch: Trennung von Leistungs- und Ein-
griffskondiktion) 

Verjährung 557 
Verkehrswert 501 f. 
Vermischung 62f., 85, 126, 151, 193, 200f. , 

233, 240, 328, 492, 555 
Vermögen 4f. , 14, 48, 50f., 53, 58, 61, 65, 

68, 72 ff., 80, 84, 87, 96, 129, 142, 486 
Vermögensbegriff 58,70ff . , 78ff., 81 ,84 ,172 
Vermögensberechtigung 395,421 f., 427,475 
Vermögensmehrung 1, 48 f., 82, 107, 508 
Vermögensminderung 82, 209 
Vermögensnachteil 50 ff., 94, 517 
Vermögensrecht 6, 58, 72, 403ff. 
Vermögensschaden 100 
Vermögensverlust 50, 87, 96, 100, 105, 156 
Vermögensverschiebungstheorie 3, 17, 

41 ff., 59 f., 68 ff., 70, 156, 170 ff., 308, 
485, 564, 610ff. 

Vermögensvorteil 37, 45, 48f. , 63, 68, 92, 
100, 105, 109, 116, 122, 133, 136, 168, 
225, 524 

Vermögenswert 
- rechtsgrundloser 21, 61 
- selbständiger 77 
Verschulden 94 
Versionsklage 37 f., 165, 205, 232 
Versteigerung 503, 505 
Verteilungsgerechtigkeit 342 ff. 
Vertrag 6, 49, 56, 117, 220, 299f. , 314, 334 
- vollständiger 334 f. 
Vertragsfreiheit 314ff. , 338ff. 
Vertragsordnung 299 ff., 310 ff., 324 ff., 443 

(siehe auch: Kontraktmechanismus) 
Vertragsrecht 262, 299 ff., 302 f., 305 f. 
Vertragsverhältnis 520 
Verwahrung 63 
Verwendungserfolg 69 f., 880 ff. 
Verwendungsersatzansprüche 208 ff. 
Verwendungskondiktion 192, 194 f., 203 ff. 
Verwertungsmöglichkeit (konkrete) 78 ff., 

395 ff., 615 
Vindikationsklage 158 
Vindikationslage 492, 494, 549 
vollkommene Konkurrenz 301 
vollständiger Vertrag, siehe Vertrag 

Vorrang der Leistungskondiktion 497 
(siehe auch: Verhältnis von Leistungs-
und Eingriffskondiktion) 

„Wandsteckdose ¡¡"-Entscheidung 634, 
809 f., 811 

Warenzeichenrecht 11, 77, 79, 97, 118, 136, 
138 f., 360, 363, 595, 695ff. (siehe auch: 
Markenrecht) 

Wegfall der Bereicherung 163 
Wegnahme der Sache 493 f. 
Wertbegriff 888 ff. 
- objektiver 888 f. 
- subjektiver 889f. 
Wertersatz, bereicherungsrecht-

licher 327ff., 498, 511, 868, 876, 888ff. 
Wertersatzanspruch 168 ff., 511 
Wertersatzhaftung 888ff. 
wesentlicher Bestandteil 510 
Wettbewerb 6, 15 f., 19, 67, 76, 78, 95, 

110f., 137, 139, 180,216, 2 5 1 , 2 6 0 , 2 8 1 , 
324, 346, 361, 404, 412, 448ff. , 453ff. , 
535, 651, 803 ff., 814 f, 819 ff. 

Wettbewerbsfreiheit 453ff., 459ff., 603 ff., 
797, 819 ff. 

Widerrechtlichkeit 62, 91, 93, 100, 102, 
104 ff., 113, 124 f., 125, 131 ff., 140, 147 
(siehe auch: Rechtswidrigkeit und 
Rechtsverletzung) 

Wille 46f. , 54, 55ff., 61 ,63 
Willensherrschaft 55 f. 
Willenstheorie (des subjektiven 

Rechts) 414 
wirtschaftliche Betätigungsfreiheit 67 
wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten 

(als Vermögensbestandteil) 615 
Wohlfahrtsverlust 2 6 5 , 2 7 9 , 2 8 1 

Zahlungsbereitschaft 259, 269, 299, 300 f., 
321 ,329 

Zuschlag bei Versteigerung 503, 505 
Zuweisung 110, 166, 174, 181,192, 194 f., 

198, 211, 290, 469 (siehe auch: Zuwei-
sungsgehalt) 

Zuweisungsgehalt 5, 8, 17, 104, 146f., 148, 
155, 163 ff., 166 f., 176 ff., 182, 194 f., 
212ff. , 214ff. , 223, 226, 250, 293, 309, 
351 ff., 375 ff., 382ff. , 395ff. , 403 ff., 
437ff. , 450ff. , 454ff. , 467ff. , 486 ff., 
542 ff., 572, 589 ff. (siehe auch bei den 
einzelnen Rechtspositionen) 

- als marktfähige Verwertungsmöglichkeit 
395 ff. 

- Bezugsinstitution des Zuweisungs-
gehalts 471 f. 
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- Bezugsobjekt des Zuweisungs-
gehalts 472 

- Inhalt des Zuweisungsgehalts 438, 472f. 
- Legitimationsfunktion des 

Zuweisungsgehalts 407 ff. 
Zuweisungsgehalt des Eigentums 486 ff. 
- Eingriff 525 
- Grenzen 9, 489 f., 528 ff. 
- Inhalt 9, 529 

Zuweisungsgehalt des Rechts an der 
Elektrizität 584 ff. 

zuweisungsgehaltsfähige Güter 358ff. 
Zuweisungsgehaltslehre 2 , 5 , 19 , 21 ,41 ,89 , 

105., 108,116, 131,146, 148 ff., 153 f., 
170ff., 175, 177, 183, 212ff., 217ff., 237, 
309, 351 ff., 485 ff., 564, 618 f, 805. 

Zweck der Leistung 25ff., 37ff., 149, 160, 
178f., 183, 188ff., 217, 219 
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